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und Boden ist daher nicht anderweitig nutzbar und verfüg-
bar. Hieraus könnte geschlossen werden, dass die Anschaf-
fungskosten für das gesamte Grundstück in vollem Umfang 
auf das Gebäude entfallen und somit in vollem Umfang 
steuermindernd abschreibbar sind.

Die derzeitige Situation
Das Finanzgericht Köln hat diesen Gedanken jedoch abge-
lehnt und klassisch eine Aufteilung der Anschaffungskosten 
auf Grund und Boden und Gebäude durchgeführt. Es hat 
im Ergebnis keinen Anlass für eine anderweitige Aufteilung 
gesehen. Aus diesem Grunde hat das Finanzgericht Köln 
konsequenterweise auch keine Revision zugelassen.
Ab jetzt kommt die große Überraschung: Der IX. Senat des 
Bundesfinanzhofs hat die Revision auf der Grundlage der 
Nichtzulassungsbeschwerde des Steuerberaters – ohne 
eine Begründung – zugelassen. Hierdurch gibt IX. Senat 
deutlich zu erkennen, dass er sich offenkundig für diese 
Frage interessiert.

ANSCHAFFUNGSNAHE AUFWENDUNGEN (DIE 15 V. 
H.-GRENZE VON DEN GEBÄUDEANSCHAFFUNGSKOS-
TEN) BEI SANIERUNGSBEDARF DURCH DEN PLÖTZLI-
CHEN TOD EINER LANGJÄHRIGEN MIETERIN 

Die Rechtsfrage
Es ist bekannt, dass Renovierungskosten in engem zeit-
lichen Zusammenhang (3 Jahre) mit einer Gebäudean-
schaffung nicht zu sofort abzugsfähigen Werbungskosten, 
sondern zu Gebäudeanschaffungskosten führen, die dann 
nur mit einer jährlichen Abschreibung von 2 v. H. bzw. 2,5 
v. H. steuermindernd berücksichtigt werden können. Diese 
Regelung hat der Gesetzgeber vor Jahren geschaffen, um 
Steuergestaltungsmodelle zu verhindern. In einem aktu-
ellen Rechtsstreit beim Bundesfinanzhof geht es um die 
Beantwortung der Frage, ob Renovierungsaufwendungen, 
die nach dem plötzlichen Tod eines Mieters eintreten, auch 
als anschaffungsnahe Aufwendungen zu behandeln sind. 
Der Sanierungsaufwand war für den Eigentümer – nicht 
geplant – überraschend entstanden. Von einem Gestal-
tungsgedanken kann daher nicht ausgegangen werden.

Das Finanzgericht hat sich keine Mühe gemacht
Das Finanzgericht hat hier keine großen Abwägungen vor-
genommen, sondern schlicht den Wortlaut des Gesetzes an- 
gewandt. Eine Parallelität zu einer Entscheidung des Bundes-
finanzhofs zur Sanierung nach mutwillig herbeigeführten 
Schäden durch einen Mieter hat das Finanzgericht nicht er-
blicken können. Zu weiteren Ausnahmetatbeständen – mit 
Ausnahme des vorstehend durch den Bundesfinanzhof ent-
schiedenen Sachverhalts – war das Finanzgericht nicht bereit. 

Der Bundesfinanzhof scheint die Frage jedoch interessant 
zu finden
Der IX. Senat des Bundesfinanzhofs hat die Revision auf-
grund der eingelegten Nichtzulassungsbeschwerde zuge-
lassen. Jetzt kann nur vermutet werden, aus welchen Grün-
den der Bundesfinanzhof die Revision zugelassen hat. U. E. 
kann das nur einen Grund haben: Der IX. Senat des Bundes-
finanzhofs möchte wahrscheinlich den Begriff der unver-
muteten Instandsetzungsaufwendungen näher definieren.
Soweit Sie auch – innerhalb von 3 Jahren nach Erwerb einer 
vermieteten Immobilie – von einem derartigen Sachverhalt 
betroffen sein, sollten Sie unbedingt das Gespräch mit Ihrer 
Steuerberaterin/Ihrem Steuerberater suchen.

ACHTUNG: EINE NEUE GEFAHR, DIE ZUR ANNAHME EI-
NES GEWERBLICHEN GRUNDSTÜCKSHANDELS FÜHREN 
KANN! EIN NEUES VEHIKEL DES BUNDESFINANZHOFS: 
DIE „VERKLAMMERUNGSRECHTSPRECHUNG“ 

Bereits in der Vergangenheit war die Beantwortung der 
Frage, ob ein gewerblicher Grundstückshandel anzuneh-
men ist, in der Praxis nicht leicht zu beantworten. Aus Ge-
sprächen mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem Steuerberater 
haben Sie sicherlich etwas über die 3-Objekt-Grenze und 
die 5- bzw. 10-Jahresfrist erfahren. Unter Beachtung dieser 
Grundregeln war in der Vergangenheit eine relativ sichere 
Gestaltung möglich.
Nun hat der Bundesfinanzhof uns erklärt, dass wir wieder 
einmal alle nicht bemerkt haben, dass es ein neues Recht-
sinstitut gibt: die „Verklammerungsrechtsprechung“. Auch 
die Verfasser dieses Mandantenbriefs sind durch das neue 
Urteil überrascht worden.
Der Bundesfinanzhof überprüft in seinem neuen Urteil, ob 
positive Einkünfte nur durch die Addition von lfd. Einkünf-
ten und Veräußerungsgeschäften erzielt werden können. 
Soweit die Gewinne aus der Veräußerung des Vermögens 
von Beginn an in die Gesamtbetrachtung einbezogen wor-
den sind (Verklammerung), gelangt der Bundesfinanzhof 
zur Annahme von gewerblichen Einkünften. Das führt dazu, 
dass der Bundesfinanzhof in derartigen Fallgestaltungen 
vom Start der Tätigkeit an zur Annahme von gewerblichen 
Einkünften gelangt.
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Im konkreten Urteilsfall ging es um die Errichtung von zwei 
öffentlichen Gebäuden durch eine GbR, die auf Erbbau-
rechten der Gemeinde errichtet worden waren. Nach Ab-
lauf des Erbbaurechts stand der GbR eine Entschädigung zu. 
Während des Erbbaurechts waren die Gebäude verpachtet. 
Aus der laufenden Verpachtung erzielte die GbR negative 
Einkünfte. Die Entschädigung nach Ablauf des Erbbau-
rechts führte zu einem Gewinn. Der Bundesfinanzhof stellt 
nur darauf ab, ob die Entschädigung von Beginn an in das 
Konzept eingeplant gewesen ist, um aus der Verpachtung 
und der Veräußerung insgesamt einen Überschuss zu erzie-
len. In diesem Fall haben weder die 5- noch die 10-Jahres-
frist eine Bedeutung. In diesem Fall liegt von Beginn an ein 
Gewerbebetrieb vor.
Sollten Sie mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem Steuerbera-
ter im Gespräch über die Thematik „gewerblicher Grund-
stückshandel“ stehen, sollten Sie das Gespräch gemeinsam 

– unter Beachtung der aktuellen Entscheidung des Bundesfi-
nanzhofs – erneut auf einer anderen Basis führen.

SIND SIE AN EINER INFORMATION ÜBER KRYPTOWÄH-
RUNGEN INTERESSIERT? DANN LESEN SIE BITTE DEN 
NACHFOLGENDEN ARTIKEL ZUR FRAGE, OB BITCOIN-GE-
WINNE IM PRIVATVERMÖGEN STEUERPFLICHTIG SIND 

An dieser Stelle bitten wir um Verständnis dafür, dass der 
nachfolgende Artikel mit Fachbegriffen und Rechtsnormen 
arbeitet, die sich nicht sofort jedem Mandanten erschlie-
ßen. Die betroffenen Mandanten, die sich mit diesen Fra-
gestellungen inhaltlich auseinandersetzen, sind mit diesen 
Begrifflichkeiten vertraut. Der nachfolgende Artikel soll 
diesen Mandanten eine kurze Information über die aktuel-
len rechtlichen Diskussionen geben. Mit Kryptowährungen 

– insbesondere mit deren bekanntesten Währung Bitcoins – 
konnten in den letzten Jahren trotz zwischenzeitlich starker 
Kurseinbrüche erhebliche Gewinne erzielt werden. 

Aus dem Verkauf von Kryptowährungen, dem Tausch von 
Kryptowährungen sowie dem sog. Mining, dem Schürfen 
von Kryptowährungen, können sich jedoch steuerliche 
Konsequenzen ergeben, die den Betroffenen u. U. nicht 
bekannt sind. Bei der ertragssteuerlichen Behandlung von 
Kryptowährungen im Privatvermögen ist zwischen 
     dem Schürfen von Kryptowährungen (sog. Mining),
     dem Handel mit Kryptowährungen

zu unterscheiden. 

Das sog. Mining
Das sog. Mining ist, sofern es sich um privates, gelegentli-
ches Mining handelt, als steuerlich unbeachtliche Liebha-
berei einzuordnen. 

     Richtigerweise ist im Verkauf selbst geschürfter Kryp-
towährungen innerhalb eines Jahres kein privates 
Veräußerungsgeschäft zu sehen, da von § 22 Nr. 2 i. V. 
m. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG ausschließlich zuvor an-
geschaffte, nicht aber selbst hergestellte Wirtschafts-
güter umfasst sind (dieser Rechtsauffassung ist auch 
FinMin Hamburg v. 11.12.2017, S 2256 – 2017/003-52).

     Darüber hinaus liegen auch die Voraussetzungen des 
§ 22 Nr. 3 EStG nicht vor. Beim Mining erhält nur der-
jenige eine Prämie in Gestalt von „neuen“ Coins, der 
eine Aufgabe als Erstes löst. Alle anderen Teilnehmer 
des „Wettbewerbs“ gehen „leer aus“. Es entscheidet 
auch nicht Geschicklichkeit, sondern allein der Zufall in 
Kombination mit dem Umfang der eingesetzten Rech-
nerleistung. Es besteht beim Mining keine Leistungsbe-
ziehung zu einer anderen Person und es mangelt somit 
an einer Gegenleistung, da die Prämie in Gestalt der 

„neuen“ Coins weder von einer zentralen Stelle noch 
von den anderen Teilnehmern des Wettbewerbs ge-
währt wird.

     Dem Vernehmen nach sind wohl einige Vertreter der 
Finanzverwaltung der Meinung, dass aufgrund der ho-
hen Anfangsinvestitionskosten für Mining inzwischen 
widerlegbar vermutet werden könne, dass Mining 
nachhaltig und mithin gewerblich betrieben werde. 
Damit stellen diese Vertreter der Finanzverwaltung 
wohl auf das Schürfen von Bitcoin ab, welches inzwi-
schen sehr aufwendig und damit sehr teuer geworden 
ist. Eine Pauschalisierung verbietet sich jedoch: Es gibt 
auch Kryptowährungen (z. B. verge, XVG), bei denen 
(noch) mit relativ geringem Resourcenaufwand gemint 
werden kann.

Der Kauf und der Verkauf
Der Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen ist als privates 
Veräußerungsgeschäft nach § 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 1 
Nr. 1 EStG einzuordnen. Die Erträge sind demzufolge steu-
erpflichtig, wenn An- und Verkauf innerhalb eines Jahres 
erfolgen.  

     Oft übersehen wird, dass auch der Tausch von einer 
Kryptowährung gegen eine andere (z. B. Bitcoin gegen 
IOTA) innerhalb eines Jahres nach Anschaffung ein pri-
vates Veräußerungsgeschäft i. S. v. § 22 Nr. 2 i. V. m. § 
23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EStG darstellt. Diese Rechtsfolge ist 
gegeben, weil durch den Erhalt der Coins der anderen 
Kryptowährung entgeltlich ein anderes Wirtschaftsgut 
erworben wird.
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     Werden Coins einer Kryptowährung in verschiedenen 
Tranchen angeschafft, findet bei dessen sukzessiver 
Veräußerung unter Verweis auf § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 
3 EStG nach h. M. die First-in-/First-out-Methode An-
wendung. Sofern eine hinreichende Individualisierung 
möglich ist, z. B. durch die Verschiebung von Coins in 
eine Wallet bzw. der Nutzung von Coins verschiedener 
Plattformen (Exchanges), ist auch eine gegenständliche 
Einzelbetrachtung zulässig, wobei im Einzelfall abzuwä-
gen ist, welche dieser beiden Bewertungsmethode am 
günstigsten ist.

     Ob sich eine Verlängerung der Spekulationsfrist nach § 
23 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 S. 4 EStG (auf 10 Jahre) in den Fällen 
der Vermietung von Coins einer Kryptowährung oder 
bei sog. Airdrops ergibt, ist in der Literatur umstritten. 
Die gewichtigeren Argumente, wie die Gesetzeshisto-
rie und der Sinn und Zweck der Vorschrift in Form der 
Missbrauchsverhütung zur Verhinderung von Steuer-
sparmodellen, sprechen jedoch gegen eine solche Ver-
längerung der Spekulationsfrist.

FINDET FÜR PKW IM GESAMTHANDSVERMÖGEN EINER 
PERSONENGESELLSCHAFT IMMER DIE 1-V. H.-REGELUNG 
ANWENDUNG ODER KANN SIE AUCH UNTERBLEIBEN, 
WENN DIE GESELLSCHAFTER WEITERE FAHRZEUGE IM 
PRIVATVERMÖGEN HABEN?

Das Finanzgericht Münster hat entschieden, dass der für 
die Privatnutzung eines im Betriebsvermögen einer Perso-
nengesellschaft gehaltenen Pkw bestehende Anscheinsbe-
weis durch weitere Fahrzeuge im Privatvermögen der Ge-
sellschafter erschüttert werden kann.
Die Klägerin – eine GmbH & Co. KG – hielt im Betriebsver-
mögen einen BMW X3, den unstreitig verschiedene Arbeit-

nehmer für Technikereinsätze, Botengänge, Auslieferungen 
und als Ersatzfahrzeug nutzten. Ein Fahrtenbuch wurde 
für das Fahrzeug nicht geführt. An der Klägerin waren drei 
Kommanditisten (ein Vater und zwei Söhne) beteiligt.
Dem Vater, der mit seiner Ehefrau in unmittelbarer Nähe 
zum Betriebsgelände lebt, standen im Streitzeitraum zu-
nächst ein Mercedes S 420 und danach ein BMW 750 Ld zur 
Verfügung. Seine Ehefrau fuhr, bis sie gesundheitsbedingt 
nicht mehr in der Lage war, ein Fahrzeug zu führen, einen 
BMW Z4. 
Einer der beiden Söhne wohnt unter derselben Adresse wie 
seine Eltern und ist ledig. Ihm stand während des gesam-
ten Streitzeitraums ein BMW 320d Touring zur Verfügung, 
den er zunächst allein nutzte und später mit den anderen 
Familienmitgliedern teilte. Ab diesem Zeitpunkt nutzte er 
zusätzlich einen BMW Z4.
Der andere Sohn lebt mit seiner Familie ca. 7 km vom Be-
triebsgelände der KG entfernt. Er nutzte einen BMW 530d 
Touring und seine Ehefrau zunächst einen Opel Corsa und 
später einen Citroën C3.
Das Finanzamt setzte für den BMW X3 einen Privatnut-
zungsanteil an, den es sowohl für Zwecke der Ertragsteuern 
als auch für die Umsatzsteuer nach der sog. 1%-Regelung 
berechnete.
Hiergegen wandte sich die KG mit der Begründung, dass al-
len Gesellschaftern ausreichend Fahrzeuge zur Verfügung 
gestanden hätten, die dem Betriebsfahrzeug in Status und 
Gebrauchswert zumindest vergleichbar seien. Die Ehefrau-
en hätten die den Gesellschaftern für private Fahrten zur 
Verfügung stehenden Fahrzeuge nicht genutzt.
Das Finanzgericht gab der Klage in vollem Umfang statt. 
Zwar entspreche es grundsätzlich der allgemeinen Le-
benserfahrung, dass ein betriebliches Kraftfahrzeug, das 
zum privaten Gebrauch geeignet ist und zur Verfügung 
steht, auch privat genutzt werde.
Dies gelte auch für ein Fahrzeug des Typs BMW X3, bei 
dem es sich um ein kompaktes Sport- und Nutzfahrzeug 
mit einem einer Limousine ähnlichen Fahrkomfort hande-
le und das an das Erscheinungsbild eines Geländewagens 
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angelehnt sei. Im Streitfall war das Finanzgericht jedoch 
davon überzeugt, dass der BMW X3 tatsächlich nicht privat 
genutzt worden sei, denn den Kommanditisten hätten im 
Streitzeitraum in Status und Gebrauchswert zumindest ver-
gleichbare Fahrzeuge zur Verfügung gestanden.
Bei den Fahrzeugen Mercedes S 420, BMW 750 Ld und 
BMW 530d Touring handele es sich um geräumige Modelle 
der Mittel- und Oberklasse. Auch der BMW 320d Touring – 
ein Modell der Mittelklasse – biete aufgrund seines Ladevo-
lumens als Kombilimousine eine hohe Funktionalität.
Soweit dem ledigen Sohn dieses Fahrzeug nicht während 
des gesamten Streitzeitraums uneingeschränkt zur Verfü-
gung gestanden habe, sei zu berücksichtigen, dass er zu-
sätzlich einen BMW Z4 nutzen konnte. Dieses Fahrzeug wei-
se als Roadster zwar einen eingeschränkten Gebrauchswert 
auf. Da der Sohn aber unter derselben Adresse wie seine El-
tern wohnte, sei anzunehmen, dass er im Bedarfsfall auf ein 
geräumiges Fahrzeug seines Vaters habe zugreifen können.
Gleiches gelte für die Mutter für die Zeiträume, in denen sie 
noch ein Fahrzeug führen konnte.
Dass die 7 km vom Betriebsgelände entfernt lebende Ehe-
frau des verheirateten Kommanditisten auf den betriebli-
chen X3 zugegriffen hat, entspreche nicht der allgemeinen 
Lebenserfahrung.

EIN ÄRGERNIS IM RAHMEN DER BETRIEBSPRÜFUNG MIT 
BARGELDVERKEHR 

Was geschieht häufig?
Betriebsprüfer gehen im Rahmen von Betriebsprüfungen 
mit erheblichem Bargeldverkehr häufig recht rustikal vor.
Umso erfreulicher ist ein aktueller Beschluss des Bundes-
finanzhofs, der ein Lichtblick für die Bargeldbranchen in 
Schätzungsfällen darstellt. Im Rahmen einer Nichtzulas-
sungsbeschwerde nutzte der Bundesfinanzhof die Mög-
lichkeit, dem Finanzgericht ein Stoppschild zu zeigen und 
verwies den Rechtsstreit unmittelbar an das Finanzgericht 
zur anderweitigen Verhandlung zurück.

Was war geschehen?
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs hatte das Finanzgericht 
die Sachaufklärungspflicht verletzt, indem es keinen Beweis 
darüber erhoben hat, ob die steuerlich erheblichen Daten 
zur Programmdokumentation in dem Kassensystem gespei-
chert waren. Diesbezüglich hatte der Prozessvertreter des 
Klägers (ein Gastronom) jedoch einen ordnungsgemäßen 
Beweisantrag gestellt. Diesen überging das Finanzgericht 
mit der unzutreffenden Behauptung, es handele sich um 
einen unzulässigen bloßen Antrag zur Ausforschung „ins 
Blaue hinein“.

Gegenbeweis zu Manipulationsmöglichkeiten auch bei 
PC-Kassen möglich?
Der BFH hatte bereits in 2015 entschieden, dass der for-
melle Mangel einer fehlenden Programmdokumentation 
weniger ins Gewicht falle, wenn der Unternehmer darlege, 
dass seine Kasse keine Manipulationsmöglichkeiten eröff-
ne. Doch dieses Urteil aus 2015 betraf eine schlichte Regis-
trierkasse.
Im vorliegenden Fall ging es jedoch um eine PC-Kasse, so-
dass sich im weiteren vorliegenden Rechtstreit die Frage 
stellen wird, ob der Gegenbeweis auch bei PC-Kassen trotz 
der erweiterten technischen Mittel möglich ist. Hierzu wird 
sich ggf. das Finanzgericht in dem weiteren Verfahren oder 
ggf. der Bundesfinanzhof im Rahmen einer Revision äußern. 
Bei Streitigkeiten mit Betriebsprüfern mit erheblichem Bar-
geldverkehr dürften die grundsätzlichen Ausführungen des 
Bundesfinanzhofs in zahlreichen Fallgestaltungen daher 
sehr hilfreich sein.

„MODELLE“ ZUR GRÜNDUNG VON MVZS - VORSICHT 
BEIM ABSCHLUSS VON ENTSPRECHENDEN VERTRÄGEN 

Bei der steuerlichen Beratung von Ärzten tauchen mittler-
weile immer subtilere Fragen auf.
Bei der Beratung dieser Fragen sollten Sie bitte eine Kern-
aussage nicht vergessen: Kassenrecht und Steuerrecht sind 
zwei völlig unterschiedliche Rechtsgebiete.
Sie dürfen einander nur nicht „stören“.

Motive zur Gründung von für MVZs
Die Motive für MVZ-Modelle unter Beteiligung von GmbHs 
sind vielfältig. Dem Grunde nach geht es um steuerliche Ge-
staltungsfälle, das Gewinnen von Marktanteilen, die Bün-
delung von Kapital etc.
Soweit jedoch ertragsteuerliche Motive eine Relevanz ha-
ben sollten, müssen die nachfolgenden Grundsätze beach-
tet werden.

Voraussetzung für eine Steuerbegünstigung des Veräuße-
rungsgewinns
     ist neben der Übertragung sämtlicher wesentlichen Be-

triebsgrundlagen,
     dass die freiberufliche Tätigkeit beendet wird.

Demnach muss der Veräußerer seine Tätigkeit in dem bis-
herigen örtlichen Wirkungskreis zumindest für eine gewis-
se Zeit (3 Jahre) beenden.
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„Heuschreckenmodell“ = Beteiligungsmodelle
Ein in der Praxis aktuell häufig anzutreffender Sachverhalt 
sind Beteiligungsmodelle. Bei diesen Beteiligungsmodellen 
(hier treten immer häufiger Fonds als Investoren auf) wird 
die Praxis/Praxisgemeinschaft an eine GmbH veräußert, an 
der der Veräußerer unmittelbar oder auch erst später be-
teiligt ist oder wird.
Bei dieser Fallgestaltung kommt sehr deutlich zum Aus-
druck, welche Voraussetzungen für die Gewährung der 
Steuervergünstigungen (wie z. B. dem „halben Steuersatz“) 
erforderlich sind. Entscheidend ist, dass der Veräußerer 
keine freiberufliche Tätigkeit mehr ausübt, auch wenn er 
seine frühere Tätigkeit (als angestellter Geschäftsführer der 
GmbH) fortsetzt und u. U. die gleichen Patienten weiter be-
treut. Eine Tätigkeit im Bereich von anderen Einkunftsarten 
(hier Einkünfte als angestellter Geschäftsführer der GmbH) 
ist grundsätzlich ohne Auswirkung auf die Steuervergünsti-
gung des Veräußerungsgewinns.

Das Mischmodell
Bei dem sog. Mischmodell bringt der Arzt seine Einzelpra-
xis – vermeintlich zu Buchwerten – in seine MVZ-GmbH ein. 
Die Einbringung in die GmbH erfolgt in der Weise, dass er 
sein gesamtes Betriebsvermögen auf die GmbH überträgt, 
jedoch ohne den Kassensitz. Der Kassensitz wird zur Beteili-
gung an weiteren MVZs zurückbehalten.
Gesellschaftsrechtler und Fachanwälte für Medizinrecht 
vertreten hier teilweise die Rechtsauffassung, dass der 
Kassensitz keine wesentliche Betriebsgrundlage darstellt 
und daher zurückbehalten werden könne, ohne dass die 
Buchwertverknüpfung gefährdet sei. Vor dieser Rechts-
auffassung und Handlungsweise wird dringend gewarnt. 
Der Kassensitz dürfte eindeutig eine wesentliche Betriebs-
grundlage darstellen. Eine steuerneutrale Übertragung wä-
re somit ausgeschlossen. Eine Aufdeckung von stillen Re-
serven wäre nicht zu verhindern.
Soweit Sie von einer der beiden vorstehenden Fallgestaltun-
gen betroffen sein sollten, sollten Sie vor einem Abschluss 
von Verträgen dringend das Gespräch mit Ihrer Steuerbera-
terin/Ihrem Steuerberater suchen.

DIE AUFNAHME DER TOCHTER IN DER ARZTPRAXIS DER 
MUTTER 

Die Idee der Beteiligten
Mutter M hat seit Jahren eine internistische Praxis. Toch-
ter T soll die Nachfolge in der Praxis einmal komplett über-
nehmen. Um die Tochter bereits in der Praxis aufnehmen 
zu können, werden entsprechende Gespräche mit der KV 
geführt. Die KV ist dazu bereit, den Kassensitz zu splitten, 

sodass M + T jeweils einen halben Kassensitz innehaben. 
Nach der Einarbeitung der T möchte M später aus der Pra-
xis ausscheiden. In dem Zeitpunkt soll Tochter T einen voll-
ständigen Kassensitz erhalten. M + T vereinbaren, dass sie 
im Zeitraum der gemeinsamen Tätigkeit eine Praxisgemein-
schaft haben möchten. Daher rechnen M + T getrennt über 
ihre Arztnummer gegenüber der KV ab. Die Kosten werden 
im Rahmen der Kostengemeinschaft geteilt. Die Beteiligung 
der T an der Praxisgemeinschaft soll unentgeltlich erfolgen. 
Die Übertragung des bei M verbliebenen 50 v.H.-Anteils 
soll entgeltlich erfolgen. Für diesen Vorgang möchte M den 

„halben“ Steuersatz in Anspruch nehmen.

Die Beurteilung des geplanten Wegs
Die Idee von M + T ist – im Sinne des EStG – nicht zielfüh-
rend. Die Vereinbarung zwischen M + T mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung ist isoliert betrachtet kein Problem. Die 
Vereinbarung mit der Kassenärztlichen Vereinigung ist je-
doch für die ertragsteuerliche Beurteilung völlig unbedeu-
tend. Für die ertragsteuerliche Beurteilung ist es vielmehr 
von Bedeutung, wie die T an der Einzelpraxis der M beteiligt 
wird. Soweit eine erfolgsneutrale Übertragung beabsichtigt 
ist, muss eine positive gesetzliche Norm mit Buchwertfort-
führung gegeben sein. Soweit keine Buchwertfortführungs-
norm erfüllt sein sollte, kommt es zu einer Besteuerung 
von stillen Reserven. Für die Übertragung von Wirtschafts-
gütern aus dem Betrieb der M in den Betrieb der T besteht 
keine Buchwertfortführungsnorm.
Durch den Übertragungsvorgang – 50 v. H. des Patienten-
stamms und der materiellen Wirtschaftsgüter – würde 
somit bei der M ein Entnahmevorgang und bei der T ein 
Einlagevorgang gegeben sein.
Sollten Sie eine derartige Fallgestaltung planen, so nehmen 
Sie unbedingt Kontakt mit Ihrer Steuerberaterin/Ihrem 
Steuerberater auf. Ihre steuerlichen Berater werden Ihnen 
dann einen Weg aufzeigen, wie Sie das vorstehend geschil-
derte Problem elegant umschiffen können.

WEIHNACHTSGESCHENKE UND LOHNSTEUERRECHT 

Oftmals werden von den Betrieben zur Weihnachtszeit klei-
ne Geschenke an die Arbeitnehmer ausgegeben. In einem 
aktuell entschiedenen Fall gab eine AG an die rund 3.000 
Beschäftigten, die teilweise im Schichtdienst tätig sind, laut 
Betriebsvereinbarung in der Weihnachtszeit ein sog. Weih-
nachtspaket im Sachwert von ca. 20 € (zuzüglich Logistik-
kosten von 2,70 €) aus. Sofern diese Geschenke außerhalb 
einer Betriebsveranstaltung ausgegeben werden, können 
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diese nach Auffassung des Hessischen Finanzgerichts nur 
bei Anwendung der 44 €-Freigrenze steuerfrei bleiben. 
Das Finanzgericht hat – der Verwaltungsauffassung ent-
sprechend – die Weihnachtsgeschenke nicht als nicht steu-
erbare Aufmerksamkeiten wegen eines besonderen per-
sönlichen Anlasses angesehen.
Gestalterisch könnte Folgendes erwogen werden: Werden 
Geschenke zumindest bis 60 € während einer Betriebsver-
anstaltung ausgegeben, werden diese in die Gesamtkosten 
der Betriebsveranstaltung einbezogen. Entsprechendes gilt 
nach der Verwaltungsauffassung auch für die nachträglich 
Überreichung der Geschenke an solche Arbeitnehmer, die 
aus betrieblichen oder privaten Gründen nicht an der Be-
triebsveranstaltung teilnehmen konnten.
Das Hessische Finanzgericht hat sich dieser großzügigen 
Auffassung der Finanzverwaltung nicht angeschlossen und 
entschieden, ein unmittelbarer Zusammenhang mit der 
jeweiligen Betriebsveranstaltung bestehe bei nachträglich 
ausgegebenen Geschenken nicht. Im Urteilsfall wurde be-
zweifelt, dass die für die am Tag der Betriebsveranstaltung 
tätigen Schichtarbeiter nachträglich ausgegebenen Ge-
schenke in die Betriebsveranstaltungsgesamtkosten einzu-
beziehen sind.
Die Finanzverwaltung ist aber an die bisherigen Anweisun-
gen des Bundesfinanzministeriums gebunden, sodass die 
o. g. Gestaltungsempfehlung trotz dieser anderen Entschei-
dung weiterhin angewandt werden kann.

ÜBERLASSUNG VON VIP-EINTRITTSKARTEN AN ARBEIT-
NEHMER UND GESCHÄFTSFREUNDE 

Das Finanzgericht Bremen hat sich mit den steuerlichen 
Folgen der Überlassung von Stadion-VIP-Eintrittskarten für 
Bundesliga-Spiele an Arbeitnehmer und Geschäftsfreunde 
auseinandergesetzt. Der Arbeitnehmer bzw. der eingela-
dene Geschäftspartner können von einer persönlichen Ver-
steuerung solcher Vorteile freigestellt werden, wenn der 
Einladende auf seine Kosten eine Pauschsteuer abführt.
Die Einladung von Geschäftsfreunde zu einem Bundesli-
ga-Spiel kann nach dieser Rechtsprechung eine betrieblich 
veranlasste Zuwendung darstellen, die zusätzlich zur oh-
nehin geschuldeten Leistung oder Gegenleistung erbracht 
wird.Erforderlich ist, dass zwischen dem Zuwendenden und 
dem Empfänger eine geschäftliche oder sonst wie geartete 
wirtschaftliche Beziehung besteht und aus diesem Grun-
de ein Anreiz gewährt oder ein bestimmtes Verhalten ho-
noriert wird. Der Begriff des Leistungsaustauschs wird von 
dem Finanzgericht Bremen weit gefasst. 
Nur wenn keine geschäftliche Beziehung zwischen dem 
Einladenden und dem Empfänger besteht und ein Vertrags-
verhältnis erst angebahnt werden soll, scheidet eine Pau-
schversteuerung aus.

In der Praxis wird diese Unterscheidung nur aus den zu füh-
renden Teilnehmerlisten deutlich.
Die Verschaffung der Gelegenheit zum Spielbesuch stellt 
für den Arbeitnehmer Arbeitslohn dar. Das Finanzgericht 
Bremen hat eine Leistung im ganz überwiegend betriebli-
chen Interesse des Arbeitgebers abgelehnt, weil der Besuch 
des Spiels eine übliche Freizeitbeschäftigung mit einem ho-
hen Erlebniswert darstellt.

STUDIENKOSTEN: WERBUNGSKOSTEN ODER SONDER-
AUSGABEN 

Der Gesetzgeber bestimmt, dass Aufwendungen für eine 
erstmalige Berufsausbildung oder für ein Erststudium, das 
zugleich eine Erstausbildung vermittelt, keine Werbungs-
kosten sind. Etwas anderes gilt nur, wenn diese Berufsaus-
bildung oder dieses Erststudium im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses stattfindet. Strittig ist gegenwärtig, ob dieser 
Werbungskostenausschluss verfassungsgemäß ist.Zumin-
dest die Bundesrechtsanwaltskammer hat sich dagegen 
ausgesprochen. Mit einer Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist im Laufe des Jahres 2018 zu rechnen.
Die bisherige Zuordnung solcher Kosten zu den sog. Son-
derausgaben ist nachteilig, weil im Falle von fehlenden 
Einnahmen kein Übertrag der Kosten auf folgende Veranla-
gungsjahre zulässig ist.

WANN LIEGT EIN „HÄUSLICHES“ ARBEITSZIMMER VOR? 

Der Kostenabzug für ein häusliches Arbeitszimmer kann auf 
1.250 € beschränkt oder je nach Fallkonstellation gänzlich 
vom Kostenabzug ausgeschlossen sein. Wann aber ist ein 
Arbeitszimmer als „häuslich“ anzusehen? 
In einem aktuell entschiedenen Sachverhalt wurde in einem 
Mehrfamilienhaus eine eigengenutzte Wohnung unterhal-
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FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG IN 05 UND 06-2018

Steuertermin Umsatzsteuer bei Monatszahlern: 11.05.2018 und 11.06.2018

Steuertermin Lohnsteuer bei Monatszahlern: 11.05.2018 und 11.06.2018

Steuertermin Gewerbesteuer: 15.05.2018

Steuertermin Einkommenssteuer: 11.06.2018

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 

Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig, für den 
Beitragsmonat Mai 2018 somit am 28.05.2018 und für den Beitragsmonat Juni 2018 somit am 27.06.2018.

ten. Im selben Haus, jedoch auf einer anderen Etage und 
räumlich nicht mit der selbstgenutzten Wohnung verbun-
den, unterhielt der Kläger eine weitere Eigentumswohnung. 
Diese wurde nur für betriebliche Zwecke genutzt. Der BFH 
wertete dieses Arbeitszimmer als außerhäusliches Arbeits-
zimmer und ließ einen unbeschränkten Kostenabzug zu.

STRAFRECHTLICHE RISIKEN DURCH GESCHÄTZTE UM-
SATZSTEUERVORANMELDUNGEN 

In der Praxis kommt es häufig vor, dass Buchführungsunter-
lagen zu einem Zeitpunkt beim Steuerberater eingereicht 
werden, die eine fristgerecht abgegebene Umsatzsteuervo-
ranmeldung unmöglich machen.
In derartigen Fallgestaltungen versuchen die Steuerberate-
rin/der Steuerberater dem Mandanten regelmäßig in der 
Weise zu helfen, dass das fehlende Zahlenwerk einer voll-
ständigen Buchhaltung durch eine Schätzung ersetzt wird. 
Und hier setzt das Problem ein.
Bei derartigen Schätzungen sollte nach Auffassung der 

Zivilgerichte immer am oberen Rand des Wahrscheinlichen 
operiert werden und die verwendeten Zahlen sollten in-
haltlich nachvollziehbar dargestellt werden. Anderenfalls 
droht zumindest die Annahme einer leichtfertigen Steuer-
verkürzung in Form der Beihilfe durch den Steuerberater. 
Die hierfür anstehenden Geldbußen betragen von 5 bis zu 
50.000 €. Das Landgericht Leipzig hat gegen den Steuerbe-
rater eine Geldbuße i. H. v. 25.000 € festgesetzt.

UMSATZSTEUERZAHLER


